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3. Jahrgang. Nr. 24. 12. Juni ISIS.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

ver „pädagogischen Matter" 2t>. Jahrgang.

Sür die :

Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr, 14 :

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle :
Eberle à Rickenbach, Einsiedeln.

Jahrespreis Fr. 7.50 — bei der Post bestellt Fr. 7.70
iCheN IX V,UI7> (Ausland Portozulchlag).

Inseraten an nah nie
durch die Publicitas A,-G,, Luzern.

Preis der 32 mm breiten Colonelzeile 25 Np.

Inhalt: Die Beachtung der familienrechtlichen und häuslichen Verhältnisse der Schüler der Volksschule
durch die Schulbchvrden und die Lehrerschaft. ^ Elterntypen. — Zum Vesoldungswesen im Thu»
gau. — Krankenkasse. — Schulnachrichten. — Inserate.

Beilage: Die Lehrerin Nr. 0.

Die Beachtung der samilienrechtlichen und häuslichen
Verhältnisse der Schüler der Volksschule durch die Schul-

Würden und die Lehrerschaft.
Von Rechtsanwalt Or. I. Kaufmann,

Ueber diesen wichtigen Gegenstand ent-
hält das amtliche Schulblatt des Kantons
Zürich vom 1. Mai 1918 folgenden Be-
schluß des zürcher. Erziehungsrates
vom 9. April 1918, der allgemeines In-
teresse beanspruchen darf.

„I. Bei der Anmeldung und Ueber-
Weisung von Schülern sind genau festzu-
stellen: Name, Beruf und Adresse der In-
Haber der elterlichen Gewalt, eventuell des

Vormundes, und gegebenenfalls Name, Be-
ruf und Adresse des Besorgers, das heißt
derjenigen Person, der die tatsächliche Für-
sorge obliegt, obschon sie nicht gesetzlicher
Vertreter des Kindes ist.

II. Inder Absenzenliste ist mit aller
Deutlichkeit anzugeben, wer gesetzlicher Ver-
treter (Eltern oder Vormund) und event,
der „Besorger" des Schülers ist. Bei einem
Neudruck der Absenzenlisten soll durch Aen-

Mitglied der Bezirksschulpflege Zürich.

derung der Rubrizierung auf diese Bestim-
mung Bedacht genommen werden.

III. Die M 65 und 55, Abs. II, der
Verordnung zum Volksschulgesetz werden
dahin präzisiert, daß Mahnungen und
Strafverfü gungen sowohldemBesorger,
als auch dem gesetzlichen Vertreter der
Schüler anzuzeigen sind, daß aber die Strafen
nur den Besorger treffen, sofern nicht auch
ein Verschulden des gesetzlichen Vertreters
vorliegt.

I V. Die Schulzeugnisse sind vom ge-
schlichen Vertreter (Eltern und Vormund)
zu unterzeichnen; ist für die Ueberwachung
der Erziehung ein Beistand bestellt, so soll
er neben den Eltern die Schulzeugnisse un-
terzeichnen.

V. Die Lehrer und örtlichen Schulbe-
Horden werden unter Hinweis auf die HF

48 und 50 des Volksschulgesetzes!) daran

Z Z 48 des Volks schul gesetzes: „Die Schulbehürden und Lehrer haben darüber zu
wachen, daß die Schüler nicht durch anderweitige Arbeiten in oder außer dem Hause übermäßig
angestrengt und daß sie nicht in ungebührlicher Weise vernachlässigt werden. Wenn Mahnungen frucht-
los bleiben, so ist das Einschreiten der Vormundschaftsbehürden nach Maßgabe des privatrechtlichen Ge-
setzbuches zu veranlassen."

Z 50 des Volksschulgesetzes, Abs. I, Saß 1: „Die Schulpslege hat die Vormundfchafts-
beHorde gemäß den Vorschriften des privntrechtlichen Gesetzbuches zum Einschreiten zu veranlassen mit
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